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Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen
Journal forestier suisse

128. Jahrgang April 1977 Nummer 4

Stand und Entwicklung der kantonalen Regelungen
betreffend Bauabstéinde gegeniiber Wald?

Von D. Hiinerwadel, Winterthur Oxf.: 919 : 939(494)

1. Einleitung

Das Problem der Bauabstande gegeniiber Wald ist noch lange nicht iiber-
all befriedigend geldst. Zwar haben einige Kantone schon relativ grossziigige
Gesetzesgrundlagen; andere ringen jedoch immer noch «um jeden Meter»,
und die Idealvorstellungen des Schweizerischen Forstvereins (vgl. Beiheft
Nr. 39 zu den Zeitschriften des Schweizerischen Forstvereins, 1966) sind in
den meisten Féllen immer noch Wunschtraum.

Im Zusammenhang mit den Beratungen zum Raumplanungsgesetz wurde
der bundesritliche Vorschlag, die Waldrénder generell unter Schutz zu stel-
len, aus dem Gesetzesentwurf herausgestrichen. Obwohl also die Idee vor-
handen war, war es leider die Bereitschaft zur Tat nicht. Dies mag die ver-
schiedensten Griinde haben und nicht zuletzt Konsequenz der Tatsache sein,
dass die meisten Kantone das Teilproblem der Waldrandabstinde (WRA),
das heisst der Abstinde zwischen Bauten und Wald, auf ihre individuelle
Weise gelost haben.

Wie sieht heute die Lage an der «Front» aus? Wie weit sind die Kantone
bezichungsweise deren Forst- oder Baudirektionen bei der Einfiihrung der
Bauabstiinde gegeniiber Wald vorangekommen? Diese Momentaufnahme der
gegenwartigen Situation soll anhand einer Umfrage bei den Kantonen und
anhand des Studiums der einschligigen Vorschriften im vorliegenden Bericht
festgehalten werden.

~ Anschliessend an diese Erhebung folgen einige Uberlegungen zur kiinf-
tgen Entwicklung und eine Reihe von Denkanstdssen in Form von Vor-
schldgen fiir eine verbesserte Losung der angeschnittenen Probleme. Einge-

! Uberarbeitete Fassung des Kapitels «Waldrandabstand», das ich im Rahmen des
FOrschungsauftrages «Forstwirtschaft und Raumplanung» (OFI/DRP) 1976 erarbeitet
habe, Bej der Erhebung der Umfrage war mir Herr Chr. Wicki, bei der juristischen
Begmachtung Herr B. Wallimann (beide vom OFI) behilflich. Thnen und Herrn Dr. E.
P.Grieder vielen Dank fiir die Unterstiitzung.
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leitet wird der Bericht durch eine Rekapitulation der wichtigsten Gesichts-
punkte im Zusammenhang mit den Bauabstinden gegeniiber Wald.

2. Darstellung der Interessenkonflikte

Eine ausfiihrliche Darstellung des Problems findet sich im Aufsatz von
H. Schmid: «Fragen zur Bautitigkeit in Waldesndhe» (SZF, 115/1964,
S. 107 ff.) und im Beiheft Nr. 39 zu den Zeitschriften des Schweizerischen
Forstvereins, 1966. Die folgenden Ausfithrungen kénnen sich deshalb auf
das Wesentlichste beschrianken.

Die Konflikte entstehen aus den zum Teil entgegengesetzten Interessen
der verschiedenen Beteiligten. Der Waldeigentiimer mochte seine Waldpar-
zelle auch im Waldrandbereich ohne allzu schwerwiegende Einschriankungen
nutzen konnen, hat Interesse an einer optimalen Erschliessung sowohl der
Randparzellen als auch weiterer Waldgrundstiicke, deren Holzabfuhr durch
das betreffende Waldrandgebiet hindurchgefiihrt werden muss. Im {ibrigen
muss er bei Naturereignissen oder eigenem schuldhaftem Verhalten mit Scha-
denhaftung gegeniiber dem Hauseigentiimer sowie mit Kappungs- und Ro-
dungsbegehren von seiten des Baulandeigentiimers rechnen. Weniger schwer
wiegt dagegen die erhohte Waldbrandgefahr durch die nahe gelegenen Wohn-
bauten (mit Ausnahme extrem waldbrandgefiahrdeter Gebiete).

Das Interesse des Baulandeigentiimers richtet sich demgegeniiber auf die
Erwirtschaftung einer moglichst hohen Grundstiicksrente, die durch die
grosstmogliche Ausniitzung des Grundstiickes zu Bauzwecken erreicht wer-
den kann. Dem Hausbewohner, der mit dem Baulandeigentiimer identisch
sein kann, ist die Wohnhygiene (Besonnung, Luftfeuchtigkeit, Laubfall) so-
wie der Schutz vor Brand und Naturereignissen (stiirzende Baume) besonders
wichtig.

Das Interesse der Offentlichkeit deckt sich zum Teil mit demjenigen der
Waldeigentiimer und der Hausbewohner, indem es die polizeilichen Abwehr-
massnahmen und Schutzmassnahmen (Wohnhygiene, stiirzende Baume,
Brandgefahr usw.) wahrzunehmen hat. Aber auch die Walderhaltung, di¢
freie Betretbarkeit der Waldrander und der Landschaftsschutz sind Anliegen,
die mit dem Bauabstand zum Wald gekoppelt sind.

Die Konflikte kénnen sowohl auf privatrechtlicher (Nachbarrecht) als
auch auf 6ffentlich-rechtlicher (Polizeibestimmungen, Planungsmassnahmen)
Ebene ausgetragen oder geregelt werden. Sachlich kann also ein verniinftiger
Waldrandabstand durch die folgenden Wirkungen begriindet werden:

— Gefahrenabwehr:
Schédden an baulichen Anlagen sind nach menschlichem Ermessen aus-
geschlossen (nicht aber an Nebenanlagen wie Schuppen oder Gartenhéus-
chen, fiir die kein Bauabstand gefordert wird).
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Die Brandgefiahrdung ist auf beiden Seiten stark reduziert, aber nicht aus-
geschlossen, da wegen der Funkenwurfgefahr noch grossere Abstdnde er-
forderlich wiren.

Unbefriedigende und ungesunde Wohnverhiltnisse konnen vermieden
werden; dies ist von besonderer Bedeutung, wenn der Bauherr mit dem
spateren Hausbewohner nicht identisch ist.

Forstliche Bewirtschaftung:

Die forstliche Bewirtschaftung im Waldrandbereich wird grundsitzlich
erleichtert.

Der WRA begiinstigt den Bau von Basiswegen am Waldrand, wodurch
die Holzabfuhr rationeller gestaltet werden kann.

Nachbarrechtliche Konflikte:

Kappungs- und Rodungsbegehren konnen weitgehend vermieden werden.
Ausnahmebewilligungen schliessen nachtriagliche Kappungs- und Ro-
dungsbegehren von seiten der Hauseigentiimer aus. Die Schadenhaftung
des Waldbesitzers bei schuldhaftem Verhalten bleibt allerdings bestehen,
unter Umstdnden auch diejenige bei Naturereignissen, sofern auf Kausal-
haftung des Werkeigentiimers erkannt wird.

Walderhaltung:

Die Gefahr von Rodungen auf kaltem Weg (sukzessives Auflichten, Un-
terdriickung von Jungwuchs) wird wesentlich reduziert.

Nebenwirkungen:

Der Bauabstand ist ein weitgehend untaugliches Mittel zum Landschafts-
schutz, da die Bauten eher schlechter in das Landschaftsbild integriert
werden konnen. Allerdings konnen unter Umstdnden schone Aussichts-
lagen frei gehalten werden.

Auch die Sicherung frei zugidnglicher Waldrdnder wird durch einen Wald-
randabstand nicht gewéhrleistet, da es dem Baulandbesitzer freisteht, sein
Grundstiick bis zum Waldrand einzuzidunen.

Schmale Wiesenstreifen, die beidseits von Wald begrenzt sind, konnen
freigehalten werden.

Die Einhaltung eines Waldrandabstandes dient also im wesentlichen der

Gefahrenabwehr, der Erleichterung der forstwirtschaftlichen Nutzung, der
Walderhaltung und der Vermeidung privatrechtlicher Streitigkeiten. Durch
diese Wirkungen ist die Einfiihrung eines Bauabstandes gegeniiber Wald hin-
reichend sachlich gerechtfertigt.

3. Die heutige Praxis

a) Ergebnisse der Umfrage

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht iiber die in den Kantonen
heute giiltigen Regelungen. Wie in der Einleitung erwihnt, wurde die Erhe-
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bung aufgrund einer telephonischen Umfrage, aufgrund des Studiums der
einschldgigen Gesetze und Verordnungen sowie mittels einer Konfrontation
der kantonalen Stellen mit den provisorischen Resultaten auf schriftlichem
Weg zusammengestellt. Da die gesetzliche Regelung noch in vielen Kantonen
im Fluss ist, konnte die Tabelle schon nach kurzer Zeit iiberholt sein. Es
handelt sich also um eine Momentaufnahme «Herbst 1976». Eine anschau-
liche Zusammenstellung der Resultate vermittelt die auf die Tabelle folgende
Abbildung.

Allgemein zeigt sich, dass gegeniiber dem Jahre 1966, als Schmid erst
acht Kantone mit einer Offentlich-rechtlichen Sondervorschrift iiber Wald-
randabstidnde erwahnte, sich deren Zahl weiter vermehrt hat. Aber auch die
Tendenz, das Problem auf gesetzlicher Basis zu regeln, ist deutlich zu er-
kennen (15 von 25 Kantonen). Der hédufigste Waldrandabstand betrédgt 30 m
(7 Kantone), doch muss dabei beachtet werden, dass immerhin noch mehr als
die Hilfte aller Kantone einen Waldrandabstand von 20 m oder weniger be-
achten (16 Kantone). Regelungen auf nichtforstlicher Basis iiberwiegen leicht
gegeniiber solchen aufgrund von Forstgesetzen oder anderen forstlichen Er-
lassen; dagegen sind die Bauabstinde in den letzteren in der Regel gross-
ziigiger konzipiert. Bis auf zwei Ausnahmen sind sich die Kantone einig, dass
die fiir die Berechnung der Bruttogeschossfliche massgebliche Grundstiicks-
fliche (Bruttogeschossfliche = massgebliche Grundstiicksfliche x Ausniit-
zungsziffer) ohne Reduktion bis zum Waldrand auszudehnen sei. Auch die
Auszonung der durch den WRA beanspruchten Fliache scheint nicht allge-
mein iiblich zu sein oder zu werden. Nur vier Kantone erteilen generell keine
Niherbaubewilligungen; drei davon wenden allerdings noch einen minimalen
WRA von 10 oder 12 m an.

b) Spezielle Probleme im Zusammenhang mit dem WRA

Das Bundesgericht hat schon in mehreren Entscheiden das grundlegende
Urteil im Falle der Entschiadigungspflicht bei Gebdudeabstinden gegeniiber
Waldriandern bestitigt. Im BGE 96 I 1970 (Nr. 23, S. 123 ff.) wird eine Ent-
schadigungspflicht seitens der Gemeinwesen verneint, sofern die Eingriffe
oder Beschrinkungen ausschliesslich oder vorwiegend der Abwehr konkreter
Gefahren dienen, die der 6ffentlichen Sicherheit oder den Rechtsgiitern Ein-
zelner drohen. Es sind denn auch keine Fille bekannt, in denen fiir den Er-
lass eines Waldrandabstandes eine Entschidigung zu entrichten war. Aller-
dings muss dabei beachtet werden, dass offensichtliche Hirtefille in der Regel
schon durch kantonale Ausnahmebewilligungen «entschirft> werden. Wald-
randabstinde sind in den meisten Kantonen, auch wenn sie gesetzlich fest-
gelegt sind, nicht unabinderliche, feste Rechtsnormen, sondern bediirfen in
der Regel einer dem konkreten Fall angepassten Anwendung.

Die jeweilige Bodennutzung kann dem Grundeigentiimer nur in sehr be-
schrinktem Masse vorgeschrieben werden. Insbesondere ist es praktisch
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jedermann gestattet, sein Grundstiick aufzuforsten oder natiirlich bewalden
zu lassen. Daraus konnen nun fiir benachbarte Baulandgrundstiicke schwer-
wiegende Konsequenzen entstehen: zum Beispiel wenn es rechtskriftig als
Bauland ausgeschieden ist und die kantonalen Vorschriften einen WRA vor-
sehen oder wenn das Grundstiick schon iiberbaut ist und der Hauseigentiimer
nicht zumutbare Beeintrachtigungen geltend macht. Es entsteht also ein Kon-
flikt zwischen der freien Benutzung des Grundeigentums beziehungsweise der
Forstgesetzgebung einerseits und der Ausnutzung des Baulandes, der Ein-
haltung der WRA-Vorschriften oder der nachbarrechtlichen Bestimmungen
andererseits. Sind solche Nutzungskonflikte schon entstanden, muss zur Ein-
haltung des gewiinschten WRA eine Rodungsbewilligung erteilt und die
Waldvegetation entfernt werden. Eine entschiddigungslose Duldung der Be-
eintrachtigung des Baulandeigentums ist jedenfalls nur dann zu erwarten,
wenn fiir die Erhaltung des Waldes ein iiberwiegendes offentliches Interesse
besteht. Besser als eine solche «gewaltsame» Losung des entstandenen Kon-
fliktes ist die prdventive Ausscheidung einer Zone, in welcher die Kulturart
«Wald» als unzulédssige Bodennutzung bezeichnet wird, oder die Einfiihrung
einer Bewilligungspflicht fiir Aufforstungen.

4. Vorschlage fiir eine kiinftige Praxis

a) Regelungsebene

Ein offentlich-rechtlicher Gebdudeabstand gegeniiber Wald konnte im
wesentlichen auf drei verschiedenen Ebenen geregelt werden. Je nach Bedeu-
tung, die man dieser Regelung beimisst, kann die entsprechende Vorschrift
auf Bundes-, Kantons- oder Gemeindeebene verankert werden. Da auf ge-
samtschweizerischer Ebene bis jetzt keine zwingende, offentlich-rechtliche
Waldabstandsbestimmung besteht, beschriinkt sich die bisherige Praxis auf
die Kantons- und Gemeindeebene. In einigen wenigen Kantonen besteht
bis heute zudem nicht einmal eine kantonale Regelung, so dass sich die Ein-
haltung eines Waldrandabstandes auf Gemeindebauordnungen beschrinkt.

Nachdem sich die heutige Praxis vor allem auf die kantonale Gesetz-
gebung einzuspielen begonnen hat, miissten fiir eine Verlegung derselben auf
Bundesebene schon sehr wichtige Griinde anzufiihren sein. Das Problem der
Bauabstiinde gegeniiber Wald ist wohl kaum ein Anliegen, das nur gesamt-
schweizerisch befriedigend zu 16sen wire und das ein Durchbrechen des fode-
ralistischen Systems rechtfertigen wiirde. Zum andern geniigt als Rechtferti-
gung auch nicht der Hinweis auf einzelne Kantone, welche bis heute nicht in
der Lage waren, eine Waldabstandsregelung politisch durchzubringen. Auch
Wenn dem Wunsch nach Harmonisierung der WRA-Bestimmungen auf Bun-
desebene Verstindnis entgegengebracht wird, kann trotzdem die Vielfalt der
kantonalen Losungen juristisch nicht als rechtsungleiche Behandlung be-
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zeichnet werden. Fiir die Verankerung von Waldabstandsbestimmungen
diirfte also nach wie vor die Kantons- und in Ergédnzung dazu die Gemeinde-
ebene die geeignetste sein.

b) Einheitliche oder differenzierte Waldrandabstiande

«Einheitlich» soll hier eine WRA-Regelung dann genannt werden, wenn
die Einhaltung eines bestimmten Bauabstandes gegeniiber Wald fiir das ganze
Gebiet eines Kantons Giiltigkeit hat; eine «differenzierte» Regelung kann da-
gegen auf die jeweiligen lokalen Verhiltnisse Riicksicht nehmen. (Schmid
verwendet dafiir die Bezeichnung «starr» und «flexibel», wobei besonders
letztere zu Missverstdndnissen Anlass geben konnte.)

Nachdem, wie die Untersuchung zeigt, auch ein einheitlicher Waldab-
stand nur in vier Kantonen ohne Ausnahmeregelungen gehandhabt wird,
scheint es doch Wunsch oder Notwendigkeit zu sein, iiber ein den speziellen
Fillen Rechnung tragendes Instrument zu verfiigen. Die Einfiihrung eines
differenzierten Bauabstandes gegeniiber Wald in Form einer Waldabstands-
linie bringt gegeniiber einer einheitlichen Regelung mit Ausnahmebewilli-
gungen verschiedene Vorteile:

— Die Waldrandabstinde werden fiir ein ganzes Gebiet nach einheitlichen
Gesichtspunkten festgelegt. Im Idealfall umfasst dieses Gebiet den gan-
zen Kanton. Dadurch konnen Prijudizien, rechtsungleiche Behandlung
und unsachgemisse Entscheide weitgehend vermieden werden.

— Fiir die Festlegung der Waldrandabstandslinien muss kein neues Plan-
instrument geschaffen werden, da dieselben wie andere Baulinien in den
Zonenplanen festgehalten werden konnen.

— Sachlich bedingte Unterschiede in der Bemessung des WRA konnen bis
ins Detail festgehalten werden, ohne dass dadurch die Gefahr der Willkiir
zu gross wiirde.

— Die Festlegung der WRA-Linien erfordert einheitliche kantonale Richt-
linien, welche viel eher eine einheitliche Praxis iiber ldngere Zeit hinaus
gewihrleisten als eine Serie von sich folgenden Einzelentscheiden bei der
Behandlung von Ausnahmebewilligungen.

— Die Rechtssicherheit diirfte durch die Einfithrung von WRA-Linien ge-
geniiber dem bisherigen Verfahren besser gewihrleistet sein, und Aus-
nahmebegehren wiren, nachdem ein Zonenplan einmal genehmigt ist,
leichter zu behandeln als bisher.

Die Nachteile einer solchen Praxis wiegen dagegen wohl weniger schwer:

— Die WRA-Linie wiirde moglicherweise nicht mit derselben Konsequenz
und Hirte gezogen, wie dies sonst der Fall wire. Hier hitten kantonale
Normen den notwendigen Ersatz zu bieten.
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— Die Anerkennung des entsprechenden Planungsinstrumentes, also zum
Beispiel des Zonenplanes, konnte in Frage gestellt oder hinausgezdgert
werden.

Der prinzipielle Unterschied zwischen einer «einheitlichen» oder «diffe-
renzierten» Losung liegt nicht so sehr im Grad der starren Anwendung als
darin, dass bei der Festlegung einer WRA-Linie alle moglichen Ausnahme-
falle schon zum vornherein erfasst und sozusagen «bewilligt» werden. Para-
doxerweise wird so die «differenzierte» LOsung zu einer viel dauerhafteren,
da viel weniger Ausnahmegesuche und -bewilligungen zu erwarten sind. Die
Umwandlung einer heute giiltigen «einheitlichen» Regelung in eine «diffe-
renzierte» sollte rechtlich nicht allzu schwierig sein: Ein einfacher Zusatz-
artikel konnte die Giiltigkeit der heutigen Regelung auf jene Fille beschréan-
ken, in denen im Rahmen des Zonenplanes noch keine WRA-Linie geneh-
migt worden ist.

¢) Bau- oder forstpolizeiliche Vorschrift?

In der Regel stehen die Bauabstdnde gegeniiber Wald im Dienste der
Gefahrenabwehr: in erster Linie zum Schutz von Personen, aber auch zum
Schutz von Rechtsgiitern (Haduser, Einrichtungen, Waldungen usw.). Es
scheint ziemlich belanglos, dariiber zu streiten, ob die bau- oder forstpoli-
zeiliche Bedeutung wichtiger sei. Entscheidend ist, dass die Aufgabe wahr-
genommen wird und dass der WRA deshalb am besten mit den entspre-
chenden Begriindungen im Bau- oder im Forstgesetz oder allenfalls in beiden
verankert wird. Die Herleitung des Bediirfnisses nach einer WRA-Regelung
aus Griinden des Landschaftsschutzes oder der Gewihrleistung der Erho-
lungswirkung der Waldriander steht dagegen auf schwachen Fiissen, so dass
eine Regelung in entsprechenden Gesetzeswerken kaum in Frage kommt.

d) Die Bemessung des Waldrandabstandes

Die Bemessung des WRA ist sowohl bei einer «einheitlichen» als auch
bei einer «differenzierten» Losung von Bedeutung (im zweiten Fall fiir die
Erstellung der kantonalen Normen fiir die Festlegung der Waldrandabstands-
linien). Allgemein kann aufgrund der Telephongespriiche, die im Rahmen
der Untersuchung mit kantonalen Beamten gefiihrt wurden, der Wunsch zu
grosseren WRA mit einer oberen Grenze von 30 m festgestellt werden. Dies
zeigt, dass die kantonalen Behorden noch immer um die Anerkennung der
vom Schweizerischen Forstverein vorgeschlagenen Norm von 30 m (Beiheft
Nr. 39 zu den Zeitschriften des Schweizerischen Forstvereins, 1966) bemiiht
sind. Allerdings scheint es heute — in Anbetracht der in vielen Kantonen
ublichen Ausnahmepraxis —, als ob neben der Einfiihrung eines einheit-
IIQhen WRA von 30 m die Umschreibung abweichender Normen sinnvoll
Ware. Damit konnten der Ausnahmepraxis konkrete Inhalte gegeben und
thre Vereinheitlichung vorangetriecben werden. Uberdies konnten sie als
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Grundlage fiir den Erlass kantonaler Normen iiber die Ausscheidung von
WRA-Linien dienen.

Eine Abweichung vom gesetzlich oder anderswo fixierten WRA gegen
oben, das heisst eine Uberschreitung des minimalen Bauabstandes gegeniiber
Wald, kann prinzipiell entschddigungslos vorgenommen werden, sofern die
Massnahme durch eine polizeiliche Schutzvorkehr gerechtfertigt werden kann.
Konkret sind solche Fille bei Bauvorhaben am Fusse besonders steiler Ge-
birgswaldungen, bei natiirlich bedingter, ausgepragter Waldbrandgefahrdung
oder bei Bauten mit erhohter Brandanfélligkeit denkbar. Im Streitfall muss
letzten Endes diese erhohte Gefahr fiir die 6ffentliche Sicherheit oder fiir das
Eigentum Einzelner nachgewiesen werden konnen. Wesentlich schwieriger
diirfte die Rechtfertigung einer Uberschreitung des WRA aus Griinden des
Natur- oder Landschaftsschutzes, zum Zwecke der Erleichterung der forst-
lichen Bewirtschaftung oder zur Sicherung der Erholungsfunktion von Wal-
dungen sein. Dies insbesondere auch in jenen Kantonen, die ohnehin schon
einen bedeutenden WRA von zum Beispiel 30 m gesetzlich fixiert haben.

e) Die Bestimmung der massgeblichen Grundstiicksfldche

Wo das erlaubte Bauvolumen mittels Ausniitzungsziffer berechnet wird
(siehe Kapitel 3, a), kommt der Bestimmung der massgeblichen Grundstiicks-
fldche erhebliche Bedeutung zu.

Die Bauabstandsvorschriften richten sich nicht gegen eine zu hohe Uber-
bauungsdichte im Waldrandbereich, sondern gegen eine iibertriebene Nahe
der Bauten am Waldrand. Fiir die Reduktion der massgeblichen Grund-
stiicksflache fehlt also eine direkte Verbindung mit den wesentlichen Zweck-
bestimmungen von WRA-Vorschriften, das heisst der Gefahrenabwehr, der
Erleichterung der forstwirtschaftlichen Nutzung, der Walderhaltung oder der
Vermeidung privatrechtlicher Streitigkeiten. Diese sind letztlich nur von der
Dimensionierung des Bauabstandes und nicht vom Bauvolumen abhingig.
Uberdies konnen bauliche Konzentrationen in Waldesnihe auch durch eine
entsprechende Zoneneinteilung vermieden werden.

Auch bei anderen Baulinien (Strassen, Gewisser) wird die gesamfe
Grundstiicksflache zur Berechnung der Bruttogeschossfliche herangezogen,
und auch die Konzentration des Bauvolumens auf einem Teil der Parzelle
ist im Rahmen der iibrigen Zonenvorschriften (Stockwerkzahl, Gebaudehdhe,
Gebdudetiefe usw.) durchaus erlaubt.

Eine Reduktion der massgeblichen Grundstiicksfliche «auf kaltem Weg»
bringt die Verlegung der Waldabstandsfliche in das «iibrige Gemeindegebiet?
oder eine andere nicht iiberbaubare Zone. Gegen eine solche Praxis sind im
wesentlichen die gleichen Vorbehalte wie oben anzufiihren. Ein solches Vor-
gehen, das zwar primér der Einhaltung eines WRA dient, sollte wegen der
unnétigen Nebenwirkungen auf die Uberbaubarkeit des Grundstiickes nicht
empfohlen werden.
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5. Zusammenfassung

1. Der Interessenkonflikt kann vereinfacht auf die Interessen des Bauland-
eigentiimers nach moglichst hoher Ausniitzung seines Eigentums einerseits
und diejenigen des Waldeigentiimers nach Schutz vor Schadenhaftung
und Erleichterung der Waldbewirtschaftung, des Hausbewohners nach
Sicherheit und Wohnhygiene und der Offentlichkeit an bau- und forst-
polizeilicher Gefahrenabwehr und Schutz des Eigentums Einzelner ander-
seits reduziert werden.

2. Ein Waldrandabstand kann im wesentlichen durch die folgenden zu er-
wartenden Wirkungen gerechtfertigt werden:

— baupolizeiliche Gefahrenabwehr: stiirzende Baume, Brandgefdhrdung,
Wohnhygiene

— Wahrnehmung forstpolizeilicher Aufgaben im Sinne der Walderhaltung
und Gefahrenabwehr

— Erleichterung der forstlichen Bewirtschaftung
— Vermeidung nachbarrechtlicher Konflikte

3. Eine Erhebung bei den Kantonen beziiglich der heutigen Praxis zeigt fol-
gendes Bild:

— Die Zahl der Kantone mit einer gesetzlichen Regelung des Waldrandab-
standes hat stark zugenommen und liegt heute bei rund 3/5 aller Kantone.

— Es besteht die Tendenz zur Erhéhung schon bestehender Waldrandab-
standsbestimmungen bis auf 30 m.

— Mehr als die Hilfte aller Kantone haben einen Waldrandabstand von
20 m oder darunter.

— Die Reduktion der fiir die Berechnung der Bruttogeschossfliche mass-
geblichen Grundstiicksfliche oder die Einzonung des WRA-Streifens in
eine nicht iiberbaubare Zone wird in den wenigsten Fillen praktiziert.

— Eine Mehrzahl der Kantone, die eine Waldrandabstandsregelung ver-
ankert haben, gewihren ausnahmsweise Néherbaubewilligungen (18 von
22 Kantonen).

4. Spezielle Probleme:

— Entschiddigungsanspriiche wegen Einhaltung eines Bauabstandes gegen-
iber Wald wurden auf Bundesebene bisher keine geschiitzt, da auf Ge-
fahrenabwehr ausgerichtete Massnahmen entschiddigungslos zu dulden
sind.

— Durch Aufforstung oder natiirliche Bewaldung von Kulturland, das an
Bauland angrenzt, konnen Konflikte zwischen der freien Benutzbarkeit
des Grundeigentums und der Forstgesetzgebung einerseits und der Aus-
nitzung des Baulandes, der Einhaltung der WRA-Vorschriften oder
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nachbarrechtlicher Bestimmungen andererseits entstehen. Werden nicht
vorbeugend obligatorisch waldfreie Zonen ausgeschieden, sind zur Lo-
sung der Konflikte in der Regel Rodungsbewilligungen zu erteilen.

Fiir die kiinftige Regelung werden die folgenden Vorschldge gemacht:

Als geeignete Ebene fiir die Regelung des WRA-Problems wird weiter-
hin die Kantons- und in Ergdnzung dazu die Gemeindeebene angesehen.

Nachdem der «einheitliche» Waldrandabstand in nur vier Kantonen ohne
Ausnahmebewilligungen gehandhabt wird, scheint die Einfiihrung eines
«differenzierten» Waldrandabstands in Form von Waldrandabstands-
linien grossere Vorteile beziiglich der Beriicksichtigung der lokalen Um-
stinde, der Einheitlichkeit der Regelung, der rechtsgleichen Behandlung
und der Rechtssicherheit zu bieten.

Zur Vermeidung von Beeintriachtigungen des Baulandes durch angren-
zende Aufforstungen oder natiirliche Bewaldungen sind in den Zonen-
planen «obligatorisch waldfreie Zonen» auszuscheiden.

Der Frage, ob Waldabstandsregelungen in bau- oder forstpolizeilichen
Gesetzeswerken unterzubringen sind, wird keine allzu grosse Bedeutung
beigemessen. Ideal wire die Verankerung in beiden Gesetzen mit Angabe
der dem Zweck des Gesetzes entsprechenden Begriindungen.

Die Bemessung des Waldrandabstandes soll zur Erleichterung der Fest-
legung von Waldrandabstandslinien fiir verschiedene Normfélle vorge-
nommen werden. Das Anstreben eines einzigen Normabstandes, wie €s
vom Schweizerischen Forstverein (Beiheft Nr. 39 zu den Zeitschriften
des Schweizerischen Forstvereins, 1966) empfohlen wird, scheint dagegen
der Sache zu wenig gerecht zu werden.

Eine Abweichung von der Waldrandabstandsbestimmung gegen oben,
das heisst eine Vergrosserung des Waldrandabstandes kann vor allem
dann gerechtfertigt werden, wenn sie der Gefahrenabwehr dient. Der
Landschaftsschutz, die Erleichterung der forstlichen Bewirtschaftung oder
die Sicherung der Erholungswirkungen diirften als Griinde fiir eine Er-
héhung des Waldrandabstandes zumindest problematisch sein.

Als massgebliche Grundstiicksflidche fiir die Berechnung des Bauvolumens
sollte die gesamte eingezonte Parzellenfliche mitberiicksichtigt werden,
da das Ziel der Waldrandabstandsvorschriften nicht die Vermeidung zu
hoher Uberbauungsdichten, sondern die Einhaltung eines Abstandes
gegeniiber Wald ist. Die Reduktion der massgeblichen Grundstiicksfldche
«auf kaltem Weg» durch Einzonung des Waldrandabstandsstreifens in
eine nicht iiberbaubare Zone muss als falsches Mittel fiir eine unter Um-
standen richtige Sache betrachtet werden.



Résumé

De I’état et de ’évolution des réglements cantonaux régissant le voisinage
de constructions et de la forét

Les problemes afférents a la distance qui doit séparer les constructions de la
forét peuvent susciter des conflits en raison des intéréts divergents des proprié-
taires de terrains a batir, des riverains de la forét, des locataires et de la collecti-
vité. Les prescriptions y relatives se justifient essentiellement par la prévention de
risques au sens de la législation sur les constructions, par des arguments de police
forestiere (conservation de la forét, prévention de risques), par la caution du
maintien de I’exploitation forestiere ainsi que par le désir d’éviter les contesta-
tions relevant du droit de voisinage.

Il ressort d’'une enquéte effectuée aupres des cantons

— qu’a I’heure actuelle, une majorité d’entre eux (/5) dispose d’une réglemen-
tation 1égale dans le domaine précité;

— que la tendance a augmenter la distance qui doit séparer les constructions
de la forét persiste; il faut dire cependant que plus de la moitié des cantons
prescrivent 20 m ou moins;

— que la distance a respecter jusqu’a la forét ne peut en général servir de pré-
texte a diminuer le volume de la construction par la réduction des dimensions
de la parcelle concernée ou par sa classification en zone d’interdiction de cons-
truire.

La jurisprudence du Tribunal fédéral montre que toute distance imposée
entre constructions et forét en vertu de la prévention de risques doit étre tolérée
sans dédommagement. Les conflits surgissant par le fait du boisement naturel de
parcelles voisines, définissant ainsi une nouvelle distance de référence, seront en
général réglés par I'octroi d’autorisations de défricher.

Les propositions suivantes concernent la pratique future:

— maintien au plan cantonal de la réglementation sur la distance qui doit sé-
parer les batiments de la forét;

— introduction, sous forme d’une limite de construction par rapport a la forét,
d’'une solution différenciée destinée a supplanter la rigidité de la réglemen-
tation actuelle;

— dans les plans d’exploitation, distinction de zones a caractére non boisé obli-
gatoire;

— €laboration de normes différenciées pour la promulgation de lignes de cons-
truction par rapport a la forét, respectivement pour concrétiser les pratiques
d’exception;

— renoncement a toute réduction du volume de construction dépassant la mesure
fixée par les plans de zones; en d’autres termes, aucune réduction de surface
de la parcelle concernée motivée par la distance a la forét, et pas de classifica-
cation de la bande de terrain représentant la distance & respecter en zone
@’interdiction de construire. Traduction: I.-P. Sorg

197



Literatur

Bloetzer, G.: Bundesgerichtsentscheid vom 3. April 1968 betreffend Baureglement
und Abstand vom Wald (gekiirzte Wiedergabe) — Schweiz. Z. Forstw. (119)
Nr. 9, Sept. 1968, S. 658—660

Bloetzer, G.: Bundesgerichtsentscheide betreffend Bauabstand gegeniiber Wald —
Schweiz. Z. Forstw. (122) Nr. 6, Juni 1971, S. 285—289

Bloetzer, G., Tromp, H.: Die Rechtsnatur von Waldabstandsvorschriften (Bundesge-
richtsentscheid) — Schweiz. Z. Forstw. (122) Nr.1, Januar 1971, S.37/38

Schmid, H.: Bauabstinde gegeniiber Wald — Beiheft Nr. 39 zu den Zeitschriften des
Schweiz. Forstvereins, 1966

Schmid, H.: Fragen zur Bautitigkeit in Waldesnidhe — Schweiz. Z. Forstw. (115) Nr. 3,
Mirz 1964, S. 107—120

— Bundesgerichtsentscheid 961 1970, S 123 ff., 23. Auszug aus dem Urteil vom 28.
Januar 1970 i. S. Zwyssig gegen Obwalden, Kanton und Regierungsrat

— verschiedene kantonale Gesetze und Verordnungen

198



	Stand und Entwicklung der kantonalen Regelungen betreffend Bauabstände gegenüber Wald

